
Vertrag über Werbeflächen 
 
zwischen dem 
 
SV Stahl 90 Schmiedefeld e.V. (nachfolgend als „SV Stahl Schmiedefeld“ bezeichnet) 
Pechhütte 2, 98739 Schmiedefeld 

Landessportbund Vereinsnummer: 160270068, Thüringer Fußball Verband Vereinsnummer 65015027 
vertreten durch mindestens ein befugtes Vorstandsmitglied 
 
als Vertragsgeber 
 
und 
 
_____________________________________________(nachfolgend Vertragsnehmer genannt) 

Firma/Name 
 
_____________________________________________ 

bei Unternehmen vertreten durch 
 
_____________________________________________ 

Anschrift 
 
als Vertragsnehmer 
 
wird folgendes vereinbart: 
 
§ 1 – Grundlage 
 
Eigentümer der Sportplatzanlage ist die Gemeinde Schmiedefeld. Diese gestattet dem 
Vertragsnehmer diesen Vertrag über Werbeflächen mit dem SV Stahl Schmiedefeld 
abzuschließen. 
 
§ 2 – Gegenstand 
 
Der SV Stahl Schmiedefeld gestattet dem Vertragsnehmer die Anbringung eines 
Werbeschildes an einer vereinbarten Stelle auf der Sportplatzanlage zum Zwecke der 
gewerblichen Werbung für die Dauer des Vertragsverhältnisses. Alternativ bringt ein 
Beauftragter des SV Stahl Schmiedefelds ein Werbeschild des Vertragsnehmers an 
vereinbarter Stelle auf der Sportplatzanlage an, wenn dem Vertragsnehmer dieses aus 
Gründen der räumlichen Entfernung oder aus anderen Gründen nicht möglich ist. Im 
Alternativfall erhält der Vertragsnehmer nach Abschluss der Anbringung ein digitales Foto 
zur Dokumentation und Abnahme. 
 
Die Größe des Werbeschildes wird auf ___ x 0,75 Meter festgelegt. 
 
Die Gestattung erfolgt mit der Maßgabe, dass durch das Werbeschild weder aufgrund 
seiner Ausmaße noch wegen einer sonstigen Beschaffenheit eine Gefahr für die Besucher 
und Benutzer der Sportanlage ausgehen darf. Gestaltung und Standort des Werbeschildes 
werden vorab zwischen dem SV Stahl Schmiedefeld und dem Vertragsnehmer 
abgestimmt. 
 
 
 



Die Werbeschilder müssen zur Anbringung auf geeignete Tafeln angebracht werden. 
Dabei handelt es sich in der Regel um Aluminiumtafeln mit einer Größe ab  
3 x 0,75 m. 
 
§ 3 – Vertragsdauer 
 
Das Vertragsverhältnis beginnt am ____________ und endet am ____________. 
 
Es verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn es nicht von einem der Vertragspartner 
spätestens drei Monate vor Ablauf der Vertragsdauer schriftlich gekündigt wird. 
 
§ 4 – Entschädigung 
 
Für die Gestattung der Anbringung von Werbeschildern auf dem Sportgelände des SV 
Stahl Schmiedefeld gelten folgende Entschädigungen: 
 
Werbefläche 0,75 x 3 Meter = 120,- Euro pro Jahr 
Werbefläche 0,75 x 4 Meter = 160,- Euro pro Jahr 
Werbefläche 0,75 x 5 Meter = 200,- Euro pro Jahr 
Werbefläche 0,75 x 6 Meter = 240,- Euro pro Jahr 
 
Es können auch andere Abmaße und höhere Preise vereinbart werden. 
 
Für die vereinbarte Werbefläche beträgt der jährliche Betrag ______________ Euro. 
zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer 
 
§ 5 – Zahlungsbedingungen 
 
Der Jahresbetrag wird 14 Tage nach Vertragsabschluss bzw. Rechnungsstellung fällig. 
 
Zum Ausgleich des Jahresbetrages kann entweder das Lastschriftverfahren oder 
Überweisung gewählt werden. (Gewünschte Zahlungsart ankreuzen) 
 

 □ Lastschriftverfahren 

  

 □ Zahlung durch Überweisung 

 
Bei einer Zahlung durch Überweisung ist der festgelegte Betrag zum Fälligkeitstermin  
vom Vertragsnehmer auf das Vereinskonto des SV Stahl Schmiedefeld zu überweisen. 
 
Empfänger: SV Stahl 90 Schmiedefeld 
IBAN:  DE98 8305 0303 0000 3506 21 
BIC:  HELADEF1SAR (Sparkasse Saalfeld-Rudolstadt) 
 
§ 6 – Verstöße 
 
Bei Verstößen gegen Vereinbarungen kann dieser Vertrag nach schriftlicher Abmahnung 
und Stellung einer Nachfrist von einem Monat fristlos gekündigt werden. Wenn der SV 
Stahl Schmiedefeld zu diesem Zeitpunkt noch Forderungen gegenüber dem 
Vertragsnehmer hat, so sind diese sofort fällig. 
 
 



§ 7 – Änderungen, Ergänzungen 
 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.  
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
 
§ 8 – Erfüllungsort, Gerichtsstand 
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist 98739 Schmiedefeld. 
 
§ 9 – Zusatz 
 
Im Rahmen der „Aktion Bandenwerbung“ stimmt der Vertragsnehmer zusätzlich zur 
vereinbarten Werbefläche aus diesem Vertrag der Abbildung seines Firmenlogos auf der 
Internetseite des Vereins (www.svstahl90.de) zu. (Bitte zutreffendes ankreuzen) 
 

□ Ja                □ Nein                         

 
Der Vertragsnehmer kann dem SV Stahl Schmiedefeld geeignete Beschreibungstexte und 
Bildmaterial zur Einbringung der Verlinkungen zur Verfügung stellen. Tut er dieses nicht, 
werden die erforderlichen Texte seitens des SV Stahl Schmiedefeld bzw. einer vom SV 
Stahl Schmiedefeld beauftragten Person erstellt. 
 
__________________________________________________ 

Email-Adresse des Vertragsnehmers zur vereinfachten Kontaktaufnahme 
 
§ 10 – Beschädigung, Diebstahl 
 
Der SV Stahl Schmiedefeld übernimmt keine Haftung für die Beschädigung der 
Werbeschilder durch Dritte oder für den Diebstahl der Werbeschilder. 
 
§ 11 – Bemerkungen 
 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Beide Vertragsparteien erklären, eine schriftliche, gegengezeichnete Ausfertigung dieses 
Vertrages erhalten zu haben. 
 
 
 
 
____________________________            ____________________________ 
Ort, Datum       SV Stahl Schmiedefeld-Vertragsgeber 
 
 
 
 
____________________________            ____________________________ 
Ort, Datum       Vertragsnehmer 
 


